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Worttaxe . >
M . Pf .

17. Turks -Jnseln 3. 10
Westmdic » (vik : Emden , Azoren ) (LL>) :

Antigua 4. 50
Barbados 4. 90
Euba : Havana 1. 75

übrige Anstalten gl)
Eurayao 6. 90
Dominica (kl. Antillen - Insel ) . . 4. 39
Grenada 4. 80
Guadeloupe 5. 30
Jamaiea 3. 1V
Les Saintes 5. 3V
Marie -Galante 5. 30
Martinique 5. 30

Worttarc .
M . Pf .

Porto -Rico 4. 30
St . Christoph (St . Kitts ) . . . . 4 . 80
Ste . Croix 5. 40
San Domingo '

Haiti , Republik :
(5ap HaZtien , Müle St . Nicolas ,

Port au Prince 5. 50
übrige Anstalten 7. 05

« an Domingo , Republik ! sämtliche
Anstalten 6. 65

St . Lucia 4. 65
St . TbomaS 5. 15
St . Vinceut ( Westiudieu ) . . . . 4 . 75
Triuidad , Insel 5. 25

Zusammenstellung
der Gebührensätze der Reichs Tclegrnphen -Vermnltnng für mietweise

Senutznng von Telegrüphtnleituiigtii .

^ Bei Ortsfernsprecheinrichtungen und Nmschaltestellen .

1 . Art der Gebühren für die ÄciilchiiW der Fernsprechuiischlüsse .
Für den Anschluß au ein Fernsprechnetz wird der Grundgebühr ist die Zahl der bei Beginn

eine jährliche Banschgebühr erhoben , dnrch deren des Kalenderjahrs vorhandenen Teilnehmeran -
Zahlnng der Teilnehmer das Recht erwirbt , schlüsse maßgebend . Die Hieraach festgestellte
Gesprächsverbindnngen zwischen seiner Sprech - Banschgebühr und Grundgebühr tritt mit dem
stelle nnd den an dasselbe Netz angeschlossenen folgenden l . April in Kraft . Aendernngen der
Sprcchstellcn ohne Zahlung einer weiteren Ge - Bauschgebühr und der Grundgebühr gegenüber

dem Vorjahre werden in den Orten , für welche
sie gelten , amtlich bekannt gemacht .

Kühr herstellen zu lassen .
Der Teilnehmer ist indes; berechtigt , an

Stelle der Bauschgebübr eine Grundgebühr sür
die Ueberlassuug und Unterhaltung der Appa¬
rate sowie für den Ban und die Instandhaltung
derSprechleitnngen nnd Gesprächsgebühren für
jede hergestellte Verbindung , mindestens jedoch
für 40V Gespräche jährlich , zu zahlen . Der
Teilnehmer hat die Erklärung , daß er die Grund¬
gebühr und Gesprächsgebühren entrichten wolle ,
entweder bei Gelegenheit seines ersten Anschlusses
oder spätestens einen Monat vor Beginn eines
nenen Rechnungsjabres abzugeben . Wenn er
eine solche Erklärung nicht abgegeben hat , so
wird er znr Zahlung der Banschgebühr heran -

Die Teilnehmer sind berechtigt , soweit auf
Gruud der neueu Feststellung eine Erhöhung
ihrer Bauschgebühr oder ihrer Grundgebühr
eintritt , ihre Anschlüsse bis znm Ablause des
Febrnar , mit Wirkung vom 1. April , zu kündigen .

Wenn mehrere Hauptanschlüsse mit mehreren
Nebenanschlüssen so vereinigt sind , daß die Neben¬
anschlüsse beliebig mit dem einen oder dem an¬
deren Hauptanschlüsse verbunden werden können ,
so ist für alle Hauptaufchlüsse dieselbe Gebühr ,
also entweder die Grundgebühr und Gesprächs¬
gebühren (sofern die Nebenanschlüsse bei Zahlung
der Gruudgebühr überhaupt sämtlich zulässig
sind ) oder die Bauschgebühr für den Ortsver¬

oder Vorortsverkehr
gezogen . Der Anschluß gegen Gesprächsge¬
bühren findet in Netze» , in welchen die jähr - kehr , Nachbarortsverkehr
liche Banschgebühr 80 Mark beträgt , nicht statt , zn entrichten .

Für die Berechnung der Bauschgebühr und

e der Gebühren .
> bei mehr als 100 bisa . Die Banschgebühr beträgt

in Netzen von nicht über 50 Teil¬
nehmeranschlüssen 80 M .

bei mehr als 50 bis einschließlich
100 Teilnehmeranschlüssen . . 100 „

einschließlich
200 Teilnehmeranschlüssen . .

bei mehr als 200 bis einschließlich
500 Teilnehmeranschlüssen . .

bei mehr als 500 bis einschließlich
1000 Teilnehmeranschlüssen . .

120 M .

140 „

150 „
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bei mehr als 1000 bis einschließlich
5000 Teilnehineranschlüssen . . 16V M .

bei mehr als 5000 bis einschließlich
20 Ml ) Teilnehineranschlüssen . 170 „

bei mehr als 20000 Teilnehiner¬
anschlüssen 130 „

jährlich für jeden Anschluß , welcher von der
Vermittelnngsstelle nicht weiter als 5 km ent¬
fernt ist . In Netzen mit mehreren Vermit¬
tlungsstellen wird diese Entfernung von
der Hauvtvermittclungsstellc gerechnet ,
b . Die Grundgebühr beträgt

in Netzeu von nicht über 1000 Teil¬
nehineranschlüssen 60 M .

bei mehr als 1000 bis einschließlich
5000 Teilnebmeranschlüsseu . . 75

bei mehr als 5000 bis einschließlich
20000 Teilnehineranschlüssen . 90 „

bei mehr als 20000 Teilnehiner¬
anschlüssen 100 „

jährlich für jeden Anschluß , welcher nicht weiter
als 5 km von der Vermittelnngsstelle entfernt
ist . Die Entfernungsgrenzc von 5 km wird nach
der Luftlinie gerechnet . In Netzen mit mehreren
Vermitteluugsstellen wird diese Entfernung von
der Hauptvermittelungsstelle gerechnet .

Die Gesprächsgebühr im Ortsverkehre beträgt
5 Pf . für jede während deS Tagesdienstes her¬
gestellte Verbindung .

e. Bei Fernsprechanschlüsseu , welche in der
Luftlinie weiter als 5 km von der (Haupt -)
Vermittelnngsstelle entfernt sind , wird eine
jährliche Zuschlaggebühr erhoben , welche

bei einfachen Leitungen . . . . 3 M .
bei Doppelleitungen 5 „

für jede angefangenen 100 Meter dör über¬
schießenden Leitnngslänge beträgt . Diese ist
nach dem nächsten ohne Aufwendung besonderer
Kosten für die Herstellung der Leitung benutz¬
baren Wege zn messen , auch wenn die Leitung
thatsächlich aus einem Umwege geführt wird .

Bei Fernsprechanschlüsseu , welche in der Luft¬
linie weiter als 10 km von der (Haupt -) Ver -
mittcluugsstelle entfernt sind , wird für die
überschießende Leituugslänge außerdem ein Bau¬
kostenzuschuß erhoben , welcher

bei einfachen Leitungen . . . . 10 M .
bei Doppelleitungen 15 „

für jede angefangenen 100 Meter der nach der wirk¬
lichen Länge gemessenen Leitnngsstrecke beträgt .

<l . Für die Benutzuug besonders kostspieliger
Leitungen wird neben den sonst fälligen Ge¬
bühren eine auf volle Mark aufwärts abznrun -
dende jährliche Zufchlaggebühr von 10 Prozent
der Mehrkosten erhoben .

s . Die jährliche Zuschlaggebühr für die An¬
bringung uud Instandhaltung eines zweiten
oder mehrerer Wecker auf demselben Grund¬
stücke wie die Sprechstelle beträgt

für jeden ' Wecker 3 M .
Für die Anbringung und Instandhaltung eines

zweiten Mikrophons werden jährl . 5 Mk . erhoben .

Für besondere Wecker anderer als der in der
Telegraphenverwaltung gebräuchlichen Art sind
neben einer Jahresgebühr von 3 Mark die
Selbstkosten der Beschaffung , Anbringung und
Instandhaltung zu erstatten . Für die auf Ver¬
langen der Teilnehmer angebrachten zweiten
Fernhörer sind ebenfalls die Selbstkosten zu er¬
statten . Diese besonderen Wecker nnd Fern¬
hörer gehen in das Eigentum der Teilnehmer über .

k. Die Gebühr sür eine Verbindung znr
Nachtzeit innerhalb desselben Fernsprechnetzes
beträgt 20 Pf .

In Fernsprechnetzen ohne Nachtdienst beträgt
die Bauschgebühr für vorher angemeldete Ver¬
bindungen zwischen denselben Teilnehmern

monatlich IM .
vierteljährlich 2 „ 50 Pf .

A. Die Gebühr für die Aufnahme von Nach¬
richten durch die Vermittelnngsanstalt zum
Zwecke der Weiterbeförderung beträgt 1 Pf . für
das Wort , mindestens 20 Pf . Ueberfchießende
Beträge sind auf die nächste höhere durch 10
teilbare Summe abzurunden . Für die Weiter¬
beförderung durch die Post , dnrch Eilboten oder
Telegraph werden außerdem die tarifmäßigen
Gebühren erhoben ; Stundungsgebühren kommen
nicht zum Ansätze .

Die Gebühr für das Zusprechen eines ange¬
kommenen Telegramms an den Teilnehmer be¬
trägt ohne Rücksicht aus die Wortzahl 10 Pf .

b . Bei der Verlegung von Fcrnfprechstellen
werden erhoben für Verlegungen innerhalb des¬
selben Raumes

bei einfachen Leituugen . . . . 4M .
bei Doppelleitungen 6 „

für Verlegnngen innerhalb desselben Grundstücks
bei einfachen Leituugen . . . . 6 M .
bei Doppelleitungen 10 „

für Verlegung nach anderen Grundstücken
bei einfachen Leitungen . . . . 15 M .
bei Doppelleitungen 25 ,,

Ist die neue Stelle weiter als 10 km von
der (Hanpt -)Vermittelungsanstalt entfernt , so
ist für die außerhalb der Entfernungsgrenzc
von 10 km herzustellende neue Leitung der Bau¬
kostenzuschuß nach öii '. auch dann zu zahlen ,
wenn die frühere Stelle ebenfalls außerhalb
jener Entfernungsgrenze lag .

i. Die Gebühr für die Aufhebung von Fern¬
sprechanschlüssen vor Ablauf der Ueberlafsungs -
dauer beträgt

für jede Fernsprechstelle . . . . 15 M .
Daneben ist für abzubrechende Gestänge und

Leitungen der der nicht abgelaufenen Ueber -
lassungsdaner entsprechende Teil der Herstell -
ungs - nnd Abbruchskosten zu erstatten . Diese
Beträge bleiben unerhoben , wenn die Ueber -
lafsungsdauer zu dem Zeitpunkte , bis zu wel¬
chem die fortlaufenden Gebühren für den
Fernsprechanschluß im Voraus entrichtet sind ,
abgelaufen ist .
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Z. Srstlininmigtn über Fenisprrch-Ncdeiuulschljisse.
!. Zulassung von

1. Die Teilnehmer an den Fernsprechnetzen
können in ihren auf dem Grund¬
stück ihres Hauptanschlusses be¬
findlichen Wohn - oder Geschäftsräumen
Nebenstellen errichten und mit dem Haupt¬
anschlüsse verbinden lassen . Flächen , die
dnrch fremden Gruud und Boden , öffent¬
liche Wege , Plätze oder öffentliche Ge¬
wässer von dem Grundstück des Haupt¬
anschlusses getrennt sind , gelten als be¬
sondere Grundstücke ,

2 . Diejenigen Teilnehmer an den Fernsprech¬
netzen , welche die Banschgebühr zahlen ,
können in den auf dem Grnndstück ihres
Hauptanschlusses befindlichen Wohn - oder
Geschäftsräumen anderer Personen oder
in Wohn - und Geschäftsräumen auf an¬
deren Grundstücken , mit Zustimmung
der Berechtigten , Nebenstellen , die nicht
weiter als 15 kw von der lHanpt -)Ver -
vermittelnngsanstalr entfernt sind , errichten
uud mit ihrem Hauptanschlüsse verbinden
lassen .

3 . Mehr als 5 Nebenanschlüsse dürfen mit
demselben Hauptanschlüsse nicht verbunden
werden . Den Teiluehmern ist überlassen ,
die Herstellung uud Instandhaltung der
auf dem Grundstücke des Hauptanschlusses
befiudlicheu Nebenanschlüsse durch die
Reichs -Telegraphenverwaltnng oder durch
Dritte bewirken zu lassen . Die nicht von
der Reichs -Telegraphenverwaltung herge¬
stellten Nebenanschlüsse müssen den von der
Reichs -Telegraphenverwaltung festzusetzen¬
den technischen Anforderungen entsprechen .

Vor der Inbetriebnahme sind die Neben¬
anschlüsse dem Postamte , Telegraphenamt
oder Stadtfernsprechamt anzumelden , wel¬
chem die Vermitteluugsaustalt uuterstellt

Nebenanschlüsse».
ist . Dieses ist befugt , jederzeit zu prüfeu ,
ob die Nebenanschlüsse den technischen An¬
forderungen genügen .

Die Herstellung und Jnstandhaltnng der
nicht nnfdem Grundstücke desHanptanschluf -
fes befindlichen Nebenanschlüsse wird der
Reichs -Telegraphenverwaltung vorbehalten .

4. Die Inhaber der Nebenstellen sind zum
Sprechverkehre mit der Hauptstelle sowie
mit anderen an dieselbe Hanptstelle ange¬
schlossenen Nebenstellen befugt . Sprech -
verbindnngen mit dritten Personen werden
ihnen in demselben Umfange gewährt , wie
dem Inhaber der Hanptstelle .

Soweit n i ch ts A b w ei che n d e s be¬
stimmt ist , finden für die Benütz¬
ung d e s N eb en ans ch lu s s es d ie für
deu Hauptanschluß geltenden Be¬
stimmungen entsprechend An -
wend n n g.

Die nnter 2 bezeichneten Nebenanschlüsse
werden , sofern nichts Gegenteiliges ver¬
langt wird , in das Teilnehmerverzeichnis
aufgenommen .

5. Der Inhaber des Hauptanschlusses ist
Schuldner der durch die Benutzung des
Nebenanschlusses erwachsenden Gebühren .

K. DaS Recht zur Benutzung des Nebenan¬
schlusses erlischt mit dem Rechte zur Be -
nützuug des Hauptanschlusses . Außerdem
kann es durch die Reichs -Telegraphenver -
verwaltuug entzogen werden - im Falle
mißbräuchlicher Benutzung des Nebenan¬
schlusses oder wenn sich ergibt , daß dieser
den technischen Anforderungen nicht genügt ,
oder falls sonst aus der Benutzung des
Nebenanschlusses erhebliche Schwierigkeiten
für den Fernfprechbetrieb entstehen .

». Gebühren siir Nebenanschlüsse.
Für die Errichtung und Jnstandhaltnng

des Nebenanschlusses durch die Reichs - Tele -
graphenverwaltung werden erhoben :

1. Für Nebenanschlüsse in den aus dem Grund¬
stücke des Hauptanschlusses befindlichen
Wohn - oder Geschäftsräumen des Inhabers
des Hauptanschlusses

für jeden Nebenanschluß jährlich 2ö M .
2. für andere 'Nebenanschlüsse

für jeden Nebenanschluß jährlich 30 „
3 . sind zur Verbiudung der Neben¬

stelle mit dem Hauptanschlüsse mehr
als hundert Meter Leitung erfor¬
derlich , so werden außerdem für
jede angefangenen weiteren 109 in
Leitung erhoben bei einfacher Lei¬
tung jährlich - - 3 „
bei Doppelleitung jährlich . . . 5 „

4. bei Nebenanschlüssen , die weiter als 10 km
von der (Haupt -)Vcrmittelnngsanstalt ent¬
fernt sind , werden für die überschießende ,
von der Hauptsprcchstellc zu messende Lei-
tnngslänge dieselben Baukostenzuschüsse er¬
hoben , wie bei Hauptanschlüssen .

L . Für Nebenanschlüsse , die nicht von der
Reichs - Telegraphenverwaltnng hergestellt
und in Stand zu halten sind , werden er¬
hoben :

1. Für Nebenanschlüsse in den auf dem Grund¬
stücke des Hauptanschlusses befindlichen
Wohn - oder Geschäftsräumen des Inhabers
des Hauptanschlusses

für jeden Nebenanschluß jährlich 10 M .
2. für andere Nebenanschlüsse

für jeden Nebenanschluß jährlich 15 „
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Ii . Bei Nebentelegraphcn und besonderen Telegraphenanlagcn .
Höhe der

Für die Herstellung und Unterhaltung der
Anlagen werden erhoben

a. für jedeu Apparat
bei Anwendung von Morseappa¬

raten 5)0 M .
beiAnivenduug von Fernsprechern 20 „

jährlich . Wenn mehr als 2 dieser Apparate
mit einander in Verbindung gesetzt werden
können , wird für jeden Apparxt eiue jährliche
Znschlaggebühr vou 10 M . erhoben .

b. Für jedes angefangene Kilometer Ver -
binduugsleitung werden erhoben

bei einfachen Leitnngen an Holz -
gestäuge 3V M .

bei Doppelleitungen an Holz -
gestänge 50 „

bei einfachen Leitungen an eiser -
nein Gestänge uud bei Eiuzel -
aderu in Kabeln 45 M .

bei Doppelleitungen an eisernem
Gestänge nnd bei Doppeladeru
in Kabeln 75 „

jährlich ^
Die Leitnngslänge ist nach dem nächsten ohne

Aufwendung besonderer Kosten für die Her¬
stellung der Leitung , bei unterirdisch geführten
Anlagen für die Auslegung vou Kabeln , be¬
nutzbaren Wege zu messen, auch wenn die Leitung
thatsächlich auf eiueiu Umwege geführt wird .

Für die Benutzung besonders kostspieliger
Leitungen wird neben den sonst fälligen Gebühren
eine ans volle Mark anfwärts abzurundende
jährliche Zuschlaggebühr von 10 Prozent der
Mehrkosten erhoben .

<1. Die jährliche Zuschlaggebühr für die An¬
bringung uud Instandhaltung eines zweiten

Gebühren .
oder mehrerer Wecker ans demselben Grund¬
stücke wie die Betriebsstelle beträgt

für jeden Wecker 3 M .
Für die Anbringung uud Instandhaltung eines

^zweiten Mikrophons werden jährlich 5 M . erhoben .
Für besondere Wecker anderer als in der

Tclegrapheuvcrwaltuug gebräuchlichen Art sind
neben einer Jahresgebühr von 3 M . die Selbst¬
kosten der Beschaffung , Anbringung und In¬
standhaltung zn erstatten . Für die ans Ver¬
langen der Inhaber augebracbten zweiten Fern¬
hörer sind ebenfalls die Selbstkosten zu erstatten .
Diese besonderen Wecker und Fernhörer gehen
in das Eigentum der Inhaber der Anlagen über .

s . Bei der Verlegung vou Fernsprechstellen
werden erhoben
für Verlegung innerhalb desselben Raumes

bei einfachen Leitungen . . . . 4M .
bei Doppelleitungen . . . . . 6 „

für Verlegungen iuuerhalb desselben Grundstücks
bei einfachen Leitungen . . . . l> M .
bei Doppelleitungen 10 „

für Verlegungen nach anderen Gruudstückeu
bei einfachen Leitungen . . . . 15 M .
bei Doppelleitungen 25 „

k. Die Gebühr für die Aufhebung vou Neben -
telegraphenanlagen und besonderen Tele -
graphenanlagen vor Ablans der Ueber -
lassnngsdaner beträgt für jede Fernspreck -
stelle 15 M .

Daneben ist sür abzubrechende Gestänge uud
Leitungen der der nicht abgelaufenen Ueber -
laffungsdauer cutsprecheude Teil der Her -
stelluugs - und Abbrnchskosten zn erstatten .

Diese Beträge bleiben nnerhoben , wenn die
Ueberlassnngsdaner zn dem Zeitpnnkte , bis zu
welchem die fortlaufenden Gebühren für die
Anlage im Vorans entrichtet sind , abgelaufeu ist .

Ocrtliche postemrichtlmyen.
Zur Wahruehmnng des Post - uud Tele -

graphcndienstes in Karlsruhe bestehen zwei
selbständige Postämter mit der Bezeichnung
Postamt 1 (Kaiserstraße 217) und Postamt 2
(Bahnhof ) und das Telegraphenamt (Kaiser -
straße 217 ) . Das Postamt 3 (Waldhornstr . 21)
ist eine Zweigstelle des Postamts 2.

Vom Postaint 1 (Kaiserstrasze 217 ) ans
erfolgt die Leerung der auf Seite 58 mit "
bezeichneten Briefkasten , die Bestellung der
Briefe uud Zeitungen , der Wertbriefe der
Adressen zn Zollpaketen , der Einschreibbriefe , der
Postnnfträge , der Briefe mit Nachnahme , der
Postanweisungenund zum Teil auch der Eilbrief-
seuduugeu , sowie die Ausgabe der postlagernd

>Karlsruhe lohne Bezeichnung des Postamts )
! gestellten Seuduugeu ; daselbst siudet auch die

Auszahlung der Renten der Unfall - nnd der
Jnvaliditäts - und Altersversicherung statt . Vom

, Postamt 2 (Kriegstraße neben dem Haupt -
bahnhose ) aus werden die Packete mit und
ohne Wertangabe , Eilsendungen , nnd alle
Sendungen nach dem Laudbestellbezirke bestellt ,
sowie die Stadtbrieskasten mit Ausnahme
der auf Seite 53 mit " versehenen , geleert . Mit
den Postämtern 2 nnd 3 sind Telegrapheu -
bctriebsstellen nnd öffentliche Fernsprechstellen
verbunden . Dem Postamt 2 ist die Posthalterei
unterstellt . Der L an db e st e l lb ez irk vou

!Karlsruhe umfaßt das Schützeuhaus , den Rosen -
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